
 

 

 

CORONA-FAQ, Fassung vom 31.03.2020 
 
Diese FAQ-Seiten dienen als Handreichung zur ersten Information, nicht aber der Bera-
tung bei individuellen rechtlichen Anliegen. Die Inhalte sind ständigen Veränderungen 
unterworfen, da sich auch die rechtliche und tatsächliche Situation momentan sehr 
schnell ändert. Wir sind stets darum bemüht, Beiträge nach bestem Wissen und Gewis-
sen zu verfassen und fortlaufend zu überarbeiten, aber es ist möglich, dass Aussagen 
unvollständig oder veraltet sind. Beachten Sie bitte auch, dass gerade vertragliche Bezie-
hungen oft individuell ausgestaltet sind und daher auch einer Einzelfallprüfung unter-
liegen müssen. Ziehen Sie bitte in Erwägung, sich wegen eines konkreten Anliegens bei-
spielsweise an Ihren Verband, Ihre Vereinsgremien, den LSB Sachsen oder auch an einen 
Rechtsanwalt zu wenden. Beachten Sie, dass in vielen Rechtsangelegenheiten Fristen 
laufen, deren Versäumen nachteilig sein kann. 
 

• Wo finde ich allgemeine Informationen zu den Allgemeinverfügungen in 
Sachsen 
Der Freistaat Sachsen informiert auf der Internetseite 
https://www.coronavirus.sachsen.de/haeufige-fragen-zu-den-ausgangsbeschraenkungen-
und-einschraenkungen-des-oeffentlichen-lebens-5074.html mit Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen zu den Allgemeinverfügungen. 

 
• Erlaubte Tätigkeiten im Verein 

 
o Was ist eine „berufliche Tätigkeit“ im Sinne der Nummer 2.2. der Allge-

meinverfügung „Ausgangsbeschränkungen“ vom 22.03.2020? Wir erhal-
ten heute Baumaterialien. Mitglieder laden sie ab und verbauen sie für ei-
ne neue Sportanlage, ohne dass dafür ein Entgelt gezahlt wird. 
 
Nicht erfasst sind nach dem Wortlaut ehrenamtliche Tätigkeiten, sondern nur be-
rufliche Tätigkeiten. Tätigkeiten, die mit einer Ehrenamts- oder Übungsleiterpau-
schale vergütet werden, dürften nicht dazu gehören, da sie sich auf nebenberufli-
che Tätigkeiten beziehen (vgl. § 3 Nr. 26 bzw. 26a EStG). 
 

 
• Vergütung von hauptamtlich Angestellten 

 
o Bekomme ich als hauptamtlich Angestellter meinen Verdienstausfall er-

stattet? 
 
1. Mit Einstellung des Sportbetriebs durch den Verein hat dieser grundsätzlich die 
Verpflichtung, die Angestellte auch weiterhin zu vergüten. 
 
2. Aufgrund der Untersagung des Sportbetriebs gemäß Nr. 5 und 6 der Allgemein-
verfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen anlässlich der Corona-
Pandemie Verbot von Veranstaltungen kann wohl kein Anspruch nach § 56 des Ge-
setzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
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(Infektionsschutzgesetz - IfSG) entstehen, wenn dessen Voraussetzungen begründet 
werden. Das ist nur dann möglich, wenn Angestellte mit Quarantäne oder einem Tä-
tigkeitsverbot belegt werden.  
Für den Fall. dass sich die Politik dazu entschließen sollte, dass das IfSG einen weite-
ren Anwendungsbereich mit Betriebsschließung erhält, sollte ein Entschädigungsan-
trag nach IfSG gestellt werden, wenn er Aussicht auf Erfolg hat. Falls man sich dazu 
entscheidet, sollte die 3-monatige Antragsfrist aus § 56 Abs. 11 IfSG gewahrt wer-
den. Ob eine solche Erweiterung des Anwendungsbereichs beschlossen wird, ist nicht 
absehbar. 
 
Anträge auf Entschädigung sind durch den Verein bei der Landesdirektion Sachsen 
gestellt werden  
 
Weitere Informationen zu Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzge-
setz: 
https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 und unter 
https://www.smwa.sachsen.de/4358.htm 
 
3. Darüber hinaus besteht für den Verein die Möglichkeit, das sogenannte Kurzarbei-
tergeld zu beantragen.  
 
Die aktuelle Entwicklung im Umgang mit Corona hat auch zu gesetzlichen Anpas-
sungen bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld geführt. Mit Minderung des 
Schwellenwerts auf 10% der Arbeitnehmer ist es auch für einen Verein möglich, 
Kurzarbeitergeld zu beantragen, und damit ca. 60% des Nettolohns an Erstattung 
von der Bundesagentur für Arbeit zu erhalten. Die Anzeige der Bedrohung oder der 
Betroffenheit von Kurzarbeit ist an die zuständige Agentur für Arbeit zu richten 
(Webseite oder telefonisch beim Arbeitgeber-Service). Dazu wird die Betriebsnummer 
benötigt. 
Weitere Fragen zum Thema und zur Beantragung von Kurzarbeitergeld werden hier 
beantwortet. 
 
Weitere Informationen des Freistaates zur Kurzarbeit:  
https://www.smwa.sachsen.de/4358.htm  
 
Formulare und Berechnungstabellen: 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen  
 
 

• Vergütung von selbstständig tätigen Übungsleiter/innen, Honorarkräften etc. 
 

1. Im Unterschied zu Beschäftigten eines Vereins (im Rahmen der Übungsleiterpau-
schale), handelt es sich um eine Aufwandsentschädigung. Hier ist zu sagen, dass oh-
ne Durchführung eines Sportangebots keine Entschädigung des Aufwandes erfolgt.  
 
2. Bei den Honorarkräften muss differenziert werden nach der jeweiligen vertragli-
chen Grundlage: 
 
a) Honorarkräfte mit einem Rahmenvertrag 

Kommentiert [PH1]: Link zum pdf-Kurzarbeit einfügen 
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Mit diesen Honorarkräften werden in einem Vertrag lediglich die Rahmenbedingun-
gen für den Trainingsbetrieb und Konditionen sowie zusätzlich die einzelnen Sport-
angebote separat vereinbart. In diesem Fall führt die Absage der Trainingseinheiten 
bzw. Ausfall des Sportangebots auch zu einem Wegfall der Gegenleistung (Vergü-
tung) der Trainer. Der Rahmenvertrag wäre davon unabhängig zu betrachten und 
müsste nicht gekündigt werden. Hier kommt es allerdings auf den genauen Inhalt 
des Vertrags an.  
 
Selbst einen Verdienstausfall gibt es nur, wenn der Trainer selbst unter Quarantäne 
steht. Voraussetzung hierfür ist allerdings die behördliche Anordnung. In diesem 
Fall würde § 56 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) greifen.  

Hat man als selbstständig Tätiger im vergangenen Jahr freiwillig Beiträge in die Ar-
beitslosenversicherung eingezahlt, besteht ein Anspruch auf ALG 1 und kann bei der 
Agentur für Arbeit beantragt werden. Wenn ein selbstständig Tätiger in den ver-
gangenen zwei Jahren keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, 
besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf ALG 2 zu stellen. 

b) Honorarkräfte mit Einzelvereinbarungen 
 
In diesem Fall führt die Absage der Trainingseinheiten bzw. Ausfall des Sportange-
bots grundsätzlich auch zu einem Wegfall der Gegenleistung (Vergütung).  
 

• Umgang mit Mitgliedsbeiträgen 
 

o Kann ich als Vereinsmitglied meinen Beitrag zurückfordern, wenn kein 
Training stattfindet? 
 

Nein. Der Mitgliedsbeitrag ist nicht gekoppelt an die Verpflichtung zur Erbringung 
konkreter Sportangebote. Es handelt sich bei der Mitgliedschaft in einem Verein um 
ein Personenrechtsverhältnis, mit dem keine konkreten Einzelleistungen eines Ver-
eins abgegolten werden. 
 
o Kann ein Verein seinen Mitgliedern den Beitrag erlassen oder Mitglieds-

beiträge senken?  
 
Nach den jeweiligen Vorgaben der Satzung und Ordnungen eines Vereins steht es 
ihm grundsätzlich frei, Mitgliedsbeiträge mit einem Beschluss des zuständigen Gre-
miums zu gestalten. Ein Sonderkündigungsrecht aufgrund des Corona-Virus besteht 
nicht. Natürlich steht es den Mitgliedern jedoch frei, aus dem Verein nach den regu-
lären satzungsgemäßen Kündigungsfristen auszutreten. Die Eindämmung des 
Corona-Virus bedeutet auch für den Sport eine bisher nicht dagewesene Herausforde-
rung. Aus diesem Grund sollte an die Solidarität aller Mitglieder appelliert werden. 



Die Situation erfordert für den Verein eine Planungssicherheit aufgrund des beste-
henden Haushaltsplans und den zu erwartenden Mitgliedsbeiträgen.  
 

• Miet- und Pachtverhältnisse 
Der Bundestag hat am 25.03.2020 das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der CO-
VID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ (COVInsAG) be-
schlossen. Darin wurde geregelt, dass Miet- und Pachtverhältnisse über Grundstücke 
und Räume, die im Zeitraum vom 01. April bis 30. Juni 2020 trotz Fälligkeit nicht be-
dient werden, nicht gekündigt werden können, wenn die „Nichtleistung auf den Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie beruht.“ und kein anderer Kündigungsgrund be-
steht (Artikel 5 zu Artikel 240 § 2 COVInsAG). 

 
• Finanzierungshilfen 

 
o Gibt es Hilfemaßnahmen, wo ein Verein / ein Verband finanzielle Mittel 

beantragen könnte, damit Hauptamtlichen das Gehalt und die Miete für 
Liegenschaften bezahlt werden kann? 

 
Grundsätzlich entbindet das Auftreten des Coronavirus den Verein nicht von seinen 
arbeitsvertraglichen Verpflichtungen (siehe „Vergütung“). Zudem wäre für einen 
Entschädigungsanspruch durch den Verein ein Nachweis zu führen, dass diesem ein 
Schaden entstanden ist, der sich ursächlich aus dem Coronavirus ableiten lässt.   
 
Die Bundesregierung hat ein umfangreiches Hilfsprogramm für die Wirtschaft vorge-
sehen (u.a. Kurzarbeitergeld, steuerliche Liquiditätshilfen, Kredite). Inwiefern daraus 
eine Unterstützung für die Sportvereine/-verbände erfolgen kann, unterliegt der Ein-
zelfallprüfung. Momentan kann dazu noch keine konkretere Auskunft gegeben wer-
den. 
 
Das Bundesfinanzministerium hat einen umfassenden Maßnahmenkatalog veröffent-
licht: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeff
entliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-
Unterneh-
men.html;jsessionid=3D238E4006E592E749AA1065D34ABDF6.delivery2-
replication 

 
• Trainingslager / Trainingsfahrten 

 
Ein Verein hat ein Trainingslager geplant und muss dieses nun absagen. 
Muss der Verein alle Kosten tragen oder gibt es Möglichkeiten, die Stor-
nierungskosten erstattet zu bekommen? 

 
Die Absage des Trainingslagers durch den Verein befreit ihn grundsätzlich nicht von der 
Pflicht zur Tragung der Kosten bzw. der jeweiligen Stornierungskosten. Anders sieht es 
aus, wenn eine Untersagung der Betreibung des Übernachtungs- oder Hotelbetriebs 
durch eine behördliche Entscheidung vor Absage erfolgt ist. Mit dieser Entscheidung 
kann der Anbieter vor Ort nicht mehr seine Leistung erbringen, was mit einer Leistungs-
befreiung für den Verein / Verband einhergeht. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html;jsessionid=3D238E4006E592E749AA1065D34ABDF6.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html;jsessionid=3D238E4006E592E749AA1065D34ABDF6.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html;jsessionid=3D238E4006E592E749AA1065D34ABDF6.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html;jsessionid=3D238E4006E592E749AA1065D34ABDF6.delivery2-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html;jsessionid=3D238E4006E592E749AA1065D34ABDF6.delivery2-replication


 
• Mitgliederversammlung /Jahreshauptversammlung 

 
In vielen Vereinen und Verbänden stehen am Anfang des Jahres die Mitgliederversamm-
lungen an. Viele Vereinsvorstände stellen sich derzeit die Frage, ob aufgrund der Corona-
Pandemie die Mitgliederversammlung überhaupt durchgeführt werden kann, darf oder 
muss. 
Die Untersagung in der „Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie - Verbot von Veranstaltungen“, vom 
18.03.2020 gilt unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden auch für Mitgliederver-
sammlungen.  
Zu berücksichtigen ist, dass das für die Einberufung zuständige Gremium (z.B. Vor-
stand) einen Beschluss über die Absage / Verschiebung treffen sollte. 
Wichtig ist, die Mitglieder zu informieren und größtmögliche Transparenz zu wahren. 
Die Rechte auf Mitgliederversammlung und Wahlen sind sehr wichtige demokratische 
Teilhaberechte, die nicht leichtfertig beschnitten werden dürfen. Gegebenenfalls können 
Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden. Dies bietet sich allerdings nur für kleine-
re Vereine an, wenn sich in der Satzung keine weitergehende Regelung dazu findet, weil 
diesem Verfahren dann ALLE Mitglieder zustimmen müssten.  
 
Der Bundestag hat am 25.03.2020 das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-
19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ (COVInsAG) beschlossen.  
Dem Vorstand wird damit ermöglicht, für Mitgliederversammlungen in diesem Jahr Ver-
einsmitgliedern die Gelegenheit zu geben, Mitgliederrechte „im Wege der elektronischen 
Kommunikation auszuüben oder ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre 
Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.“ (Ar-
tikel 2 § 5 Abs. 2 COVInsAG). Während bei den Neuregelungen für Genossenschaften 
direkt auf Video- und Telefonkonferenzen Bezug genommen wurde, steht im Gesetzestext 
oder seiner Begründung keine Erklärung, was unter „elektronische Kommunikation“ ver-
standen werden soll. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass sowohl telefonische als 
auch audio-visuelle Beteiligung ermöglicht wird. 
 
Abweichend von der bisher notwendigen Zustimmung aller Vereinsmitglieder zur 
Durchführung einer Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren ohne Satzungs-
regelung ist es in diesem Jahr nur erforderlich, dass innerhalb der zu setzenden Abstim-
mungsfrist mindestens die Hälfte aller Mitglieder „ihre Stimmen in Textform abgegeben 
haben.“ (Artikel 2 § 5 Abs. 3 COVInsAG). Für die Fassung des Beschlusses ist davon na-
türlich die notwendige Mehrheit zu erzielen. 
 
Wahlen 

 
Findet sich in der Satzung die Regelung, dass Vorstandsmitglieder im Amt bleiben, bis 
ein neuer Vorstand gewählt ist oder ein neuer Vorstand ins Vereinsregister eingetragen 
wird, kann der bisherige Vorstand zunächst im Amt verbleiben.  
Der Bundestag hat am 25.03.2020 das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-
19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ (COVInsAG) beschlossen. 
Darin wurde geregelt, dass Vorstandsmitglieder, deren Bestellung in diesem Jahr abläuft, 
im Amt bleiben, bis sie abberufen werden oder ein Nachfolger gewählt wird, auch wenn es 
nicht in der Satzung geregelt ist. 



 
Haushaltsplan 
 
Für die Mitgliederversammlung, die auch den Beschluss über einen Haushaltsplan vor-
nimmt, dürfte in der Regel ein Entwurf erstellt worden sein. 
Im Falle einer Absage/Verlegung dieser Mitgliederversammlung sollte ein Vorstandsbe-
schluss gefasst werden, wonach vorläufig auf der Grundlage des Entwurfes zu handeln 
ist. 
Auf der späteren Mitgliederversammlung kann sodann der Beschluss gefasst werden, den 
Haushalt nachträglich zu genehmigen. Im Idealfall wird den Mitgliedern der Entwurf 
übersandt mit der Bitte (innerhalb einer zu setzenden Frist), Anregungen oder Hinweise 
zu erteilen, die in einen Beschluss des Vorstands zur Anwendung eines vorläufigen 
Haushaltsplans mit einfließen. 
 

 
 

• Sport bei Gesundheits- und Rehabilitationssport 
 

o Inwiefern sind Gesundheits- und Rehabilitationssport von der aktuellen 
Verordnung des Freistaates Sachsen betroffen?  

 
Gesundheits- und Rehabilitationssport als Leistung nach den Sozialgesetzbüchern ist 
ebenso Teil des Sportbetriebs und daher - wie jeder andere Sportbetrieb auch - einzu-
stellen. 
Hierzu hat auch der Sächsische Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V. 
entsprechende Informationen zusammengestellt:  
https://www.behindertensport-
sach-
sen.de/index.php?id=27&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1249&cHash=48b9822652ef9
7477d5b9e4619f63ff5  
 

• Sportversicherung 
 
Zur ARAG Sportversicherung gibt es ein gesondertes Dokument vom Versiche-
rer, dass hier abrufbar ist. 

 
• GEMA 

 
Notfall-Maßnahmen für Lizenznehmer sowie weiterführende Informationen werden auf 
der Website https://www.gema.de/musiknutzer/coronavirus-kundenunterstuetzung/ ge-
geben. Das betrifft insbesondere Lizenznehmer mit Dauerlizenzen. 
Aktuell wird auf der benannten Seite bekanntgegeben: „Für Lizenznehmer ruhen für den 
Zeitraum, in dem sie ihren Betrieb aufgrund behördlicher Anordnungen zur Eindäm-
mung der Pandemie-Ausbreitung schließen müssen, alle Monats-, Quartals- und Jahres-
verträge. Es entfallen während dieses Zeitraums die GEMA-Vergütungen. Kein Lizenz-
nehmer soll für den Zeitraum der Schließung mit GEMA-Gebühren belastet werden. Die-
se Maßnahme gilt rückwirkend ab dem 16. März 2020.“ Stand: 23.03.2020 
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